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2. Die schweizer. Delegation wird beauftragt, in den Verhandlungen mit Frank
reich, im Einvernehmen mit der deutschen Delegation, nachstehend erwähnte 
Ziele zu verfolgen:

a) Zustimmung Frankreichs mit der Schweiz und mit Deutschland einen Ver
trag über die Ausführung der Regulierung des Rheins zwischen Strassburg/Kehl 
und Istein im Sinne des zwischen der Schweiz und Deutschland vereinbarten Ent
wurfes abzuschliessen;

b) Übernahme der Kosten des Unterhalts des regulierten Rheins auf französi
schem Gebiet durch Frankreich;

c) Haftung Frankreichs für allfällige Schädigungen des Regulierungswerks un
terhalb Strassburg, soweit diese Schäden auf französischem Gebiete erwachsen.

Die Delegation wird ferner beauftragt, nach Möglichkeiten darnach zu trach
ten, Frankreich auch für eine Beitragsleistung an die Baukosten des Regulierungs
werkes zu gewinnen.
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Aufzeichnung der deutschen Gesandtschaft in B ern1

Bern, l.M ai 1928

A U F Z E I C H N U N G

Die von dem deutschen Reichsaussenminister am 23. September 1927 in Genf 
abgegebene Erklärung zu der fakultativen Bestimmung gemäss Artikel 36 des 
Statuts des Ständigen Internationalen Gerichtshofes hat durch das «Gesetz über 
die Anrufung des Ständigen Internationalen Gerichtshofes im Haag» vom 17. Fe
bruar 1928 für Deutschland Gesetzeskraft erlangt. Durch Artikel 2 dieses Geset
zes wird die Reichsregierung ermächtigt, Massnahmen zu treffen, durch die in 
Abänderung der bereits bestehenden allgemeinen Schiedsgerichts- und Ver
gleichsverträge die Gerichtsbarkeit des Haager Gerichtshofes für alle in Artikel 
36, Absatz 2 des Statuts aufgeführten Arten von Streitigkeiten begründet oder 
ausgedehnt wird.

Nach Auffassung des Auswärtigen Amts enthält dieser Artikel nicht eine Er
mächtigung, die bestehenden Schiedsgerichts- und Vergleichsverträge durch voll
kommen neue Verträge zu ersetzen. Artikel 2 ermöglicht vielmehr nur die Abän
derung und Ergänzung der bestehenden Verträge.

Für den deutsch-schweizerischen Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrag vom
3. Dezember 1921 käme nach Auffassung der Deutschen Regierung eine Abän
derung in doppelter Richtung in Frage, nämlich:

1. die Streichung des Artikels 4 des Vertrages und

1. Bemerkung M ottas am K o p f des Dokumentes: Von Herrn Minister Müller mir übergeben.
2.V .28.
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2. die Vereinbarung einer Bestimmung, wonach mangels einer Verständigung 
über die Schiedsordnung solche Streitigkeiten, die nach dem Vertrag dem schieds
gerichtlichen Verfahren unterliegen, durch Antrag einer Partei einen Monat nach 
Ankündigung an die andere Partei unmittelbar vor den Ständigen Internationalen 
Gerichtshof gebracht werden können. Eine solche Bestimmung ist auch in den 
Locarno-Verträgen enthalten.

Abgesehen von diesen rechtlichen Erwägungen, die einer Ersetzung des bishe
rigen deutsch-schweizerischen Vertrages durch einen völlig neuen Vertrag entge
genstehen, sprechen für Deutschland auch Gründe allgemein rechtspolitischer 
Art gegen eine Änderung der Gesamtgrundlage. Der deutsch-schweizerische Ver
trag ist der erste und eingehendste von allen von Deutschland abgeschlossenen 
Verträgen dieser Art. Von deutscher Seite ist dem Vertrag stets eine besondere Be
deutung beigemessen worden, die auch durch die nur in der Präambel dieses Ver
trages vorgesehene Grenzgarantie ihren Ausdruck findet.

Falls die Bundesregierung ihre endgültigen Entschliessungen so lange zurück
stellen will, bis die Beratungen des Sicherheitskomitees über die Aufstellung neuer 
Muster von Schiedsgerichts- und Vergleichsverträgen einen gewissen Abschluss 
gefunden haben, ist die Deutsche Regierung hiermit selbstverständlich einverstan
den. Im übrigen ist die Reichsregierung zu einer Abänderung und Ergänzung des 
Vertrages in den oben aufgezeigten Grenzen, die am zweckmässigsten wohl durch 
ein Protokoll vorzunehmen wäre, jederzeit bereit.
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Der Vorsteher des Politischen Departementes, G. Mot ta, 
an den schweizerischen Gesandten in Paris, A.Dunant

Kopie
S  RZ. Berne, 2 mai 1928

Vous aurez suivi, comme nous, la discussion qui s’est engagée entre le Gouver
nement français et le Gouvernement des Etats-Unis d ’Amérique au sujet de la 
conclusion d’un traité portant prohibition de la guerre comme instrument de la 
politique nationale.

Dans la note que l’Ambassadeur de France à Washington a adressée, le 30 
mars dernier, au Département d’Etat, le Gouvernement français, répondant aux 
propositions américaines relatives au projet de pacte multipartite pour la pros
cription de la guerre, déclarait entre autres ce qui suit: «... Si telle est bien, sur ces 
trois points fondamentaux, la pensée du Gouvernement américain et s’il est bien 
entendu, d’une façon générale, que les obligations du nouveau pacte ne doivent se 
substituer en rien ni porter aucune atteinte aux obligations antérieures d ’actes 
internationaux comme le pacte de la Société des Nations, les accords de Locarno 
ou les traités de garantie de neutralité dont elles ne sauraient modifier le caractère 
ni la portée, les divergences de vue qui avaient pu se manifester au cours des pha-
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